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Der schweizerische Republikaner
herausgeg eben

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der geftjgebendcn Rache der helvetischen Republik.

Band III. ' X». XLVI.

Gesezgebnng.
Grosser Rath, 24. Juni.

(Fortsetzung.)

Das Direktorium übersendet folgende Tothschaft:

Das VollziehtliM'direktorium der einen und
nntbeilt-aren helvetischen Republik/ an die
xeskzqebenden Räche.

Bürger Gesezgeber!
Beiliegend übersendet Ihnen das Direktorium

eine Zuschrift, die ihm durch zwei Abgesandte des
Kantons Leman am ig. Irrn. eingereicht wurde. Ueber
dieselbe gieng das Direktorium zur Tagesordnung,
weil sie keine Thatsache und keine bestimmte Ankiags-
Anzeige gegen eines oder das andere Mitglied der
öffentlichen Autoritäten enthielt, welches doch der Fall
seyn sollte, wenn man eine Klage, wichtig in ihre r
Grunde und in ihren Folgen, de» Prüfungen strenger
Gerechtigkeit unterwerfen will. Allein aus Ihre Zu-
sendung der an Sie gerichteten Zuschrift vom nam-
lichen Inhalte, glaubt das Direkte ium, Ihnen durch
Mittheilung einer ähnlichen antworten zu müssen.

Republikanischer Gruß!

Der P äsideat des vollziehenden Direktoriums,

Ochs.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Die Addresse selbst ist Anfangs der.e ii'gen, we! l e

den Rath'» eingereicht ward fuit glc-chlu «tend; nach-
dem geagt ist) daß der Mod rantismus den Muth
der Patrioten g'lahmt, und den alten Ma ststr tsperso-
nen d e me st n Stellen anvertraut habe fahren die V-r-
faster fort: Eben diese Aristokrat » nid Oligarwen-
s hue haben sich allein, was der Revnblu vertheil-
haft sya könnte, widersezt, den Feudalbesi^ als

Bmi, den 20 Iilli 1799, (2. Thermidor VII.)

wahres Eigenthum vertheidigt, die verschwvrnen Oll-
garchen in ihren Personen und Gütern beschüzk, sich
die Nationalkriegsmacht zu ocganisren geweigert, ob-
schon die Oestreicher mit einem Einfall drohten; allen
Vorstellungen gegen Verräther, Unruhestörer und Auf-
wiegler ein geneigtes Obr vcrsaat, und nur darum
das Volk unter die Waffen gerufen, um gute uns
getreue Bürger ins G ftmgniß zu werfen, alle Kraft
zu lahmen, und allen Patriotismus mit Verachtung
zu belegen.^ Daher rührt das ilnglük unsers Vater-
lands. Aber noch giebt es Rett»ngsmittel Vers-'.-
get die Verrather und treulosen Agenten des Feiades;
verstosset sie von den Stellen, die sie unwürdiger
Weise in beiden Rathen, in obern und niedern Ae n-
kern einnehmen; ersczc sie durch rechtschaffene, ans-
geklärte und standhafte Patrioten, die das Vertrauen
der Nation wieder zu gewinnen v'rmögen Belebt
den Patriot» mus, welcher unter einem Drucke erlag,
der ihn bis auf diesen Tag zweifeln ließ, ob er unter
der berner oder östreichischen Tirannei nnglürlicher und
sllavischer leben müßte, als unter der gep iefcnen
Regierung der Freiheit und Gleichheit. Erlaubet den
Patrioten, in Ncrsamm ringen das Volk a ftuklaren!
Hebt alle Fe-uda'lalen ohne Loskaufuug auf! Stellet
vie g- richtlichen Verfolgungen gegen .mglüttiche Schuld-
ner auf dem Lande ein! u. s. w.

Mit 64 Unterschriften.

Guter : Wie verschieden ist nicht diese Zuschrift
von der des La Rotta von Montreux und der von
Vivis, in Venen nur von Tugend und Ordnung die
Rede ist, dcchi gegcn hier nur Anarchie gepredigt
wird, man wider die Gesetze und die Gestzgebee spricht,
und das Gute verläumdet; ich fadere, daß wir mit
U rwi e r zur Tagesordnung gehen.

Zimmer mann begehrt, daß eine Commission
für Entwerfung von Strafgesetzen wider Verlaum-
dünge» nied rgesez: werde, und e iaubt sich übrigens
kein Wort über diese seh ndliche Zuschrift.

Nuce: Die e Zuschrift ist etwas bitter — sie ist
chber nicht n r b t.er, sonder» auch verla mdecjsch;
daher wundert es mich, daß das Direktorium sich



begnügte, stirTagesordnung zu geben; ich begehre,
daß dasselbe aufgefodert werde, diese Bittsteller qe-
richtlich anzuhalten, zu erklären, wer denn sjesc Mit-
gl'tdec »»we uns sind; es kann ihrer geben, allein
wir müssen sie mit Taus - und Gescylechtsnamen
kennen.

Gmür hätte nicht geglaubt, daß Patrioten, welche
die Ehre der Sitzung und den Vruocrkuß erhielten.
so spreihen könnten; er wünscht, daß wir in Zukunft
vorsichtiger mit diesen Ehrenbezeugungen seyen, und
daß Nüee, wann auch er von unwürdigen Mitglic-
dem etwas weiß, dieselben nennen möge; er stimmt
Eutern bei, und fodert Mittheilung an den Senat.

Erlacher : Auch mir gefallt diess Zuschrift nicht,
weil diese Bürger nicht zahlen und doch patriotisch
seyn wollen; allein wenn diese Anzeigen nach der
Aussage eines ruster Mitglieder richtig seyn sollen,
so wundere ich mich, daß dasselbe uns keine Anzeige
machte; und ich begehre, daß Nüee ror allem aus
anfgefodert werde, die Personen anzuzeigen, die sich

ans die angezeigte Art in die Stellen hmeindränaten.
Secreta:> begehrt, daß man bei der Berathung

über die Zrschr-'ft selbst bleibe, indem es hier nicht
um solche Aussoderungen zu thun ist, und daß also
der Präsident jeden zur Ordnnng rufe, der von dem
Gegenstand abgeht.

Erlacher erklart, daß er über sein Begehren
einst einen besondern Antrag machen werde.

Cartier: Ich weiß nicht wer diese Petitioners
sind, aber dagegen weiß ich daß jene, welche an
unsren Schranken erschienen, mit allgemeinem Beifall
aufgenommen wurden, und aiw sollen diese beiden

Zuschriften nicht verwechselt werden. Diese Bothschaft
dient uns zu nichts; das Direktorium hatte diese Bitt-
sieller anklagen sollen, da es aber dieses unterlasse»

hat, so stimm? ich Nüee bei.
Guter findet Secretans Ordnungsmoticn ganz

überflüßig, indem nichts bebandelt wurde, was nicht
unmittelbare Felge der Bothschaft des Direktoriums ist.

Zimmer mann glaubt, das Direktorium hätte
sogle ch von diesen Bittstellern eine bestimmte Anklage

fotern, oder sie als Perlaumtcr behandle», und zu

lessei m Nachdenken an den'Schatten setzen sollen;
da aber dieses unterlassen wurde, so ist es unter um
fter Würde, hierüber emzutrelen, und daher stimmt
er Gütern bei.

Man geht mit Verachtung zur Tagesordnung,
und sezt eine Commission über Verläumdw-gen nie-

der, in die geordnet werden: Marracci, Nnce,
Zimmer m ann Schlumpf und Carrier.

Jo nini, im Namen einer Commission, trägt
darauf an dem Direkten im den jüngsthin begehrten
Credit zu Bezahlung seiner Kanzleibcdmfnisse zu bc-

w.lugen.
> Nüee sagt : Kleine Bäche bewirken große Flüsse;

und da wir etwas kurz an Geld sind, so sollen wir
auf alle Ausgaben genaue Acht haben; wir müssen
also zuerst für das allerunentbehrlichste, nsmlich für
den Unterhalt unsrer Soldaten sorgen; daher trage
ich darauf an, mit dem Direktorium brüderlich zu
theilen, und ihm afto die Hälfte der begehrten Summe,
»amiich 8°oo Franken zu bewilligen; sobald dann
einst mehr Geld da ist, wollen wir das übrige von
Herzen gerne uachfliesscn lasse».

Custor will de Grundsätze der Gleichheit über-
all anwenden; da nun die Gestezgeber in 6 Monaee»
nur für 2 Monat bezahlt werden, so wünscht cr,
daß diese Kanzlei eben so bezahlt >v rde.

Sutgr findet diese Gleist heitsgrundsntze etwas
sonderbar; denn wenn die Repräsentanten für 2 Mo-
uar bezahlt werden, so können sie sich damit für er-
was lang ee Zeit beHeften, aber nicht so der Kimzl'st,
der nur den dritten Theil jener Besoldung hat. Frei-
lich müssen die Armeen vor allem aus bezahlt werden,
allein zu diesem Ende hin müssen auch die Kanzleien
bezahlt seyn, denn wenn die Arbeiten von diesen
stocken würden, so wurde alles stocken; er stimmt
also zum Gutachten.

Cartier stimmt Nüee bei, weil die Soldaten
am wenigsten Gedr lt haben können mit ihrer Zahlung.

Iomini: Das Direktorium und dessen Kanzlei
ist das Triebrad des Ganzen, und also eben so noth-
wendig als die Soldaten. Werden die Kanzlisten
nicht bezahlt, so werden sie davon laufen; ich be-
barre auf dem Gutachten. Guter folgt nochmals.

Nücc's Autrag wird angenommen.
Kühn. Unterm zten April trug mir das Direk-

torium die Stelle eines Regierungskommissärs bei der
Armee auf. Ich fand dieselbe in der größten Unord-
nung, weil beinahe jede exekutive Autorität Truppen
hatte marschiren lassen. Ihre Anzahl war niemand
bekannt; der erste Siruationsetat gab dieselben auf
ecwas inehr als 12000 Mann an. Es fand sich
nachher, daß er unvollständig war; denn nach eine!»
zweiten Situarionscrat, den ich erkielt, belief sich die
Zahl derselben auf mehr als 20000 Mann. Dieß
war die erste Quelle der Unordnungen, die bei der
Armee cinrißcn.

Eine zweite Quelle des Nebels lag darin, daß
zur Zeit des Anmarsches oer Truppen kein Kriegs-
Commissariat vorhanden war. Hier besorgten die
AcrwalruiigskaNmern, dort die Muni-ip-litäten ihren
Unterhalt. Dem Genera!-Kriegskommssw, den das
Direktorium zur Armee sandte, fehlte es au den nölhi-
gen Talenten und an Thätigste t. Aber er harte auch
mit Hindernissen zu kamp eft, die selbst eincn fähigern
Kopf par.ssisirt hatten; n it der Zerstreuung der Trup-
pen auf einer grossen Linie, »iit der Unfähigkeit der
Offiziers, die für die Verpflegung ihrer Corps zu



scrgen batten, und mit dem Mangel an Fuhrwerken
und Geld.

Der Mangel dieses leztern war eine dritte Quelle
vieler Unordnungen. Die Besoldung »ud Verpfle-
xuug einer Armee von 20000 Mann erheischt 500,000
Fr. monatlich. Statt derselben waren wahrend der
Monate April und Mai blos ungefähr 220,000 Fr.
an disponiblen Fonds aus dem Kriegsministerin n in
die Kriegskasse geflossen, die ich mit einer Summe
von cirea 113,000 Fr. vermehrte, die ich aus den
verschiedenen öffentlichen Kassen zog.

Es ist also unrichtig, daß, wie hier behauptet
worden sey 1 soll, 1,200,000 Fr. der Armee ausbezahlt
worden sind; dafür bürge ich mit meinem Kopfe.
Es ist eine Verlamndung, ws, znfolae eines mit
einem Zürcher - Offizier abgehaltenen Vcrh'rs, ein
Volksrerràscnl.mt ausgestreut haben soll, dan die
Commissars Betrügereien gemacht, und Geld unter-
schlagen haben. Ich begehre, zu Eurer Ueberzeugung
und meiner Genugthuung, eine Commmission, der
ich meine Controlle, Rechnungen nnd Finanzoperatio-
neu zur Untersuchung vorlegen könne.

Sucer: Niemand zweifelt an der Wahrhaftigkeit
dieses Berichts unsers wackern Mitgl'eds, und 'wir
sehen daraus, wie viel uns für unsere Armee fehlte.
Allein nr dieser Commission kann ich nicht stimmen,
denn Kühn ist dem Direktorium, nicht uns Rechnung
zu geben, schuldig.

Zimm ermann: es ist eine kleine Irrung vor-
Handen: ick, sagte einst, daß aus dem Schatzamt
1250,000 Franken an den Kriegsminister bezahlt wur-
den: diese Thatsache ist richtig, was aber hiervon
zur Besoldung der Truppen verwandelt wurde, dies
weiß ich nicht, und hiervon war auch nie keine Rede,
eben so wenig als von einer Anklage gegen unsre Ne-
giernngscommissairs, indem wir alle überzeugt sind,
daß sich Kühn nnd Von der Fluh ums Vaterland
verdient gemacht haben.

Nüce sagt: Kühn ist nicht von uns gesandt
worden, und also können trie ihm auch keine Rech-
nnng abnehmen. Ich stimme Eutern bei.

Billeter ist gleicher Meinung: fodcrt aber,
daß Kühn das Mitglied nenne, welches ihn verlcmm-
det haben soll.

Kühn sagt: weil Billeter dieses wissen will, so

zeige ich an, daß der Bataànscheê Burkard er-
klarte: es rührt vom Rcpràs. Billeter her.

Billeter bezeugt, daß er diesen Burkard nicht
kenne, übrigens aber, csts nun bestimmt angeklagt,
sich auch bestimmt rechtfertigen werde.

Der Prasid'n! crklack, daß die Versammlung in
diesen aanzen Gegenstand "iaC weiter eintreten kenne.

Die Versaumstmy 'bildet sich m geh., Sitzung.

Senat, 24. Iu u

Präsident: Red i n g.

Der Bericht über zweckmäßigere Einrichtung der
Kanzler) des Senats wird zum zweitenmal verlesen.
Die Commission schlagt die Ernennung von 2 Sccre-
ta.rs vor, deren einem die Aufsicht des Bureau's U I»
sie Redaktion des Verba'prozesses in der einen Spra,
chc, den: 2ten die Abfassung des Verbalprozesses in
der 2ten Sprache, und in Verbindung mit eine n
Copisieu, die Ausfertigungen und Copialuren zukamen.

M ittelh ylzcr verlangt Hweise Behandlung des
Bericht <.

llükhi v. Sol. will erst 2 vorläufige Fragen be-
antworten lassen; 1) ob wir unsere in Kraft eines
Beschlusses des gwßcn Raths angciwinmnen Kanz-
leystellen, eigenmächtig abandern können; 2) vb, wenn
wir auch dieses Recht haben solven, es mit unsern
den Schreibern des Senats gethanen Versprechungen,
als sie zur Armee abreisten, wo sie sich noch befinden,
vertraglich seyn könne, ihre Stellen abzuändern.

Müret zeigt, daß das Gesetz de-r Senat das
Recht ertheilr, die Zahl seiner Secretars zu vermin-
dern ; was den Ober- und die, Un-crschreiber betriff,
so würde es unstreitig sehr ungerecht seyn, dieselben
ihrer Stellen zu berauben; mit den Copisten hat es
eine andere D>e;r?audniß, wir können dieselben cnt-
schädigen.

Kubli glaubt, wann Lüthis Meinung richt'g
wäre, so hatte man überall keiner Commission den
Auftrag geben sollen, sich mit Abànderungsvorschlà-
gen zu beschäftigen; er bemerkt übrigens, der Ober-
schreiber Lah.upe, sey ein sehr tüchtiger Man», aber
nicht als Oberschreibcr; der lliiterschreiber Schnell
habe sich mancherley Nachläßigkeiten zu Schulden
kommen lassen, und es ware schlimm, wcnn der Se-
nat nicht befngt seyn sollte, Ordnung und Oecono-
mie iu seine Kanzler) zu bringen.

Crauer findet, die Brueaucratie habe der Ry-
pubük schon viel Geld gekostet; er glaubt auch, der
Vorschlag könnte mit wenigen Modificationen ange-
nommen werden, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen.

Laflechere verlangt Vertagung dieser Bcra-
thung, bis der gr. Rath einen allgemeinen Beschluß
über die Orga lisation der Kanzleyen senden wird.

Lüthi v. Sol, will den Bericht der Commission
zurückweisen, um die Geschäfte unter 3 Schreiber be-
stimm er zu vertheilen, und zugleich einen Vorschlag
über die Gehalre nnd die Entschädigung derer, die
nicht wieder angestellt werden sollten, zn machen.

Meyer v. Arau möchte alle Bureau's der Ne-
pnblik verpackten, .oder einem Entrepreneur übertra--
gen; es ist kein Zweifel, daß auf diesem Mg dre
grcst.' Oekonomie «rzichlt würde.



Dste R>'e?weisung des Gutachtens an die Com-
Nii'sfon wild beschlossen.

Die Discussion über dcn die Nationrlforstrerwal-
.tung betreffenden Beschluß wird eröffnet. Der Be-
richt der Commisswn war folgender:

Bürger Repräsentanten!
Die Commission, welche ihr beauftragtet, den

Beschluß des großen Raths vom ig. Brachm. 1799-
über die genaue Bestimmung und zweckmäßige Be-
sorgung des Nationaleigeathums an Fersten und Wal-
düngen zu untersuchen, hat die verschiedenen Dilpo-
surren des Beschlusses an und für sich selbst alle an-
nehmbsr gefunden.

Der eftste Artikel kommt mit dem Gesetz vom
ig. Màrz 17YY / welches alle Güter, so den cheoori-
gen Regierungen Hci-ctftns zugeherccn, als Staats-
gut erllart, völlig oberem.

Der 2ke, 4 e und zte fordert alte Gemeinden
oder einzelne Burger, die allenfalls Ansprachen an
solche Forsten oder Waldungen, oder blos Nutzungs-
rechte in denselben zu daben, vermeinen, bei Verlust
jeder Ansprache auf, innert 6 Monawn nach Be-
kanntmachung des Gesetzes ihre Titel an die V>r-
waltuilgsianimclil emzug ben, welche dann die ei--
gekommene ; Ansprachen an. das Vollziehungsdirekte-
ri-un gelangen lassen. Diese Art. beugen einerwits
allen spateren Arfodeiungen s hr bestimmt vor, ohnc^
baß se den« Cigenchümsrechte der Bürger zu nahe
treten, indem iuucrt S Monaten jeder Zeit genug
hat, seine Tirel anzugeben und zu erweisen.

Der gte Art. wuchcr den gesetzgcbrndcn Rathen
solche Ansprachen z» entscheiden, übergiebt, ob ftl-
den nämlich, als gegründet, entsprochen, oder sb
sie durch die gewöhnlichen richterliche» Behörden ent-
schieden werden sollen, scheint d r Commission, dem
ri 5. des Gesetzes vom iz. May einiger Maßen zu
widersprechen, indem jener den völligen Entscheid den
gesetzgebenden Rathen zuspricht, hingegen hier von
Verweisung an die gewöhnlichen richterlichen Bchör-
den gesagt wird.

Der öle Artkel, welcher den Ansxrachhabern an
Nationalwaldungen eigenmächtig sich selbst das Holz
auszusuchen und willkuhrl ch zuzueignen bei Verlust
ihres Rechts verbicchet, scheint der Commissicn um
so nothwendiger, als weil ohne dieses das National-
Eigenthum eigennützigen und nneedttchen Handen preis
geilen were.

Durch den 7-en und zten Artikel, welche unter
Vorbehalt der Gon-hmigung der gesetzgebenden Na-
then das D ulwen.ni einladen, die uabesiim.me und
unbedingte Aujp.achcn in bestimmte und bedingte
Rechte umznschachn, und mit den Bürgern, welche
Weydrechlt in den Nauoiaiwaidrugeu haben, güsti-
che Ausraufe zu wessen, wird cinèrsests die Besor-

gung der Forsten erleichtert, anderseits aber dtc
Hvlzwachs außerordentlich viel befördert.

Die Commission konnte also in Betrachtung der
Dispoftiven dieses Bcschlußes an und fur sich selbst

aenommen, anders nicht als zur Annahme rächen.
Allein der yte Art. sagt: „Die vom Vollzichungeds-
z, r.ktorium den ogtru Hornunz dieses Jahrs erlassne

„ Verordnung über die Verwaltung der Nacio -al-

„ Waldungen ist ihrem ga- zen Jnhaltnach, durch dieses

-, Gesetz bestätiget. "
Bei sorgsamer Gegeneinanderhaltnng des Bei

Schlusses und der Verordnung oder örrete des Direk-
toriuins, haben sich aber mehrere offenbare Wider-
spräche gezeiget, um welcheswillen die Commissicn
einhellig der Verwerfung anzutragen verleitet ist;
indem jede lindeutlichkeit in den Gesetz'» und be-

fonders Widar pn'-che, die Burger in Verwirrung sich-

ren, die Pro zeste statt abzulehnen, v>rmehren, und
dem Abookrttrsmus Nahrung verschaffen.

Der Beschluß des Direktoriums über die Ver-
walkung der Narionalwälder sagt im 2icn Tirel i^ten
An. „ Die Verwaltnngskanuuern können den N- tz-

„ n cßern alles dasjenige ans dcn Naiionalwaldern

„ bewilligen, und verabfolgen lassen, was ihnen un-
widersprechnch gebühren mag." — Hingegen sagt der
öle Art.: die BürFcr sollen sich an dieNaiionolforst-
aussehe? wenden, um sich dasjcnige Hol; bestimmt
ê.zeiscu zu lassen, an welches sie Ansprache haben.

Der izîê Art. des Arrete's sagt: wenn Streitig-
keilen über dieses Recht nämlich zwischen Pattikula-
ren oder Gemeinden gegen den Staat) entstehen, s»

soll die Sache vor die Gerichte getragen werden. —
Hingegen weist der zte §. des Gesetzes die Sache an
die gesetzgebenden Räthe, so wie däs Gesetz vom 12.

May ein gleiches thut.
Der i4te Art. des Arrete's vom 28. Hornung

tragt den Verwaltungskammern ohne Wcüerszlchung
auf, mit Nutznießern in Unterhandlung zu lr ten

Waldungen von Beschwerden zu entledigen, durch

Kaufe oder Tausche Rundungen he: vorzubringen. —

Hingegen sagt der 8te Art. des Beschüsses: dasDi-
re torium soll trachten, mit den Besitzern s sich e r
Rechte eine Auskaumng auf irgend eine gncliche Weist
zu treffen, und diese dann durch die gesetzgebenden
Rache lustärigen zu lassen.

Der Lte Art. des Arrete's weiset die Frevler vor
die Distriktsgerichte, um von denselben nach den Ge-
setzen bestraft zu wirken. — Hingegen sagt der yîêArr.
des Gesctzesvorschlags, die Sichcrnngsgesetze gegen
Frevel in Waldungen sollen nächstens bekannt ge-
uiacht werden. Ersteres spricht also von Gerichten
und bestehenden Gesetzen, letzteres von zukünftigen
Verarmungen.

Diese vieffaltigen Widersprüche zwischen dem Di-
rektoriaibeschluß und jenem des großen Raths, weich



letzterer den ersten m seinem ganzen Inhalt ohne allen
Vorbehalt bestätigt, sind also der Beweggrund, aus
weichem die Commission uiche anders als die Lcrwer-
srn^ raihen taun.

Muret glaubt, wenn die Verfügungen des Be-
sch'ustes aa sich annehmbar seyen, so konnte fein
s idcrchn eh mit dem dadurch best ttigten Beschluß, se)r
le'i^t durch chinz'.fuaung ter Worte gehoben werden:
in wie wett der Beschluß diesem Gesetze nicht crttge-
gen ist.

Der Beschluß wird verworfen.
Burkard verlangt und crhc.lt für 3 Wochen

Urlaub.

Grosser Rath, 2Z. Juni.
Präsident: Escher.

Das Direktorium übersendet eine Bittschrift
des L. Zent von Kcmz bei Per«, welcher über mi-
rechtmäßige Vergantung seines Guts und über For:-
da ec der aiten oligarchischen Bcrreibungö-Gesetze
klagt.

Cartiett würde diesem Bittsteller gerne helfeiy^
wenn es in unsrer Macht stünde; da dies aber nicht
möglich ist, so fordert er LagescrSaung, welcher
Custor und Ziiitmermann folgen, und welche an-
genommen wird.

Folgende Zuschrift wird verlesen:

BB. Gesezgcbcr!
Es schwerst den Freund der Freiheit und des Va-

terlards, jest, da beide in Gefahr sind, Euch so oft
über minder wichtige Dinge sprechen zu hören, fast
als ob kein uuelükstcher Krieg geführt würde, und
als ob Rettung von Freiheit und Vaterland nicht das'
Erste und Wichtigste ware, was nun an der Tages-!
Ordnung seyn sollte. Seht ihr das stille Hohnlächeln
nicht, mit dem der Feind der Ceaflittition auf Eure
Amts lei.'vng blirt, als wollte er sagn«: Bald tragt.
Ihr sie inu mer? Fühlt Ihr die Verachtung nicht zum s

voraus, mit oer Euch Franken und Oestreicher begeg-j
neu werden, wenn Ihr nicht handelt, wenn Ihr —i
die Sprachorgane des Volks — noch langer stamm
und unthätig zuseht, wie sich Freund und Feit.o um
Eu ch schlagen? Ist denn aste Kraft Helyeàs er-
loschen? Ncei:», BB- Repr'sentan.eu! In tausend und
tausend Herzen glüht noch Muth; aoer d.r achte
Schweizer tront seh vor Schaum lärm noch aufzu-
schauen; er sieht seine Waffen n-je Bedauern an, und
zuritt, daß niemand iftn und ststuen Britdern'von neuem
zuruft: Komm und sammelt Euch in Reihen!

Wenn wir noch ei 1 Volk bleiben, wer.» wir nicht
werth seyn wolle», von Freunden und Feinden vu-
achret, jest diese, jezr jene Sciaocnfesseln zu tragen)

so raffet Cure Kraft zusammen, Führer He'veklens!
prü et Eure Mittel, mud rettet Ellre und Vaterland!
Noch sind sie zu retten, noch steht Helvetians Hälfte
unter Eurer Obhut, noch kennt Ihr befehlen, und
Tausende von Kämpfern brechen auf, und ziehen dem
Feinde entgegen.

Aber ernstliche, kräftige Maßregeln sind nrhig:
Ihr dürst n.chc nur halb wollen, dürft nicht ittrn,
wenn Ihr strenge seyn sollt; nicht fttonen, wo Scho-
nung olles aufs Spiel fest. Man wird nicht säumen,
Euern Ernst als Terrorismns zu verfthreyen. Wollt
Ihr so schwach seyn, dieses Geschreys zu achten?

Was bedürfen wie je-t? Mannschaft und An-
sichrer, Pro staut und Munition, ei» Verpflegsamt,
Geld.und ge-.reue Aufseher.

Können wir se hcrbri'chaffn? Ja.
Aas folgende Weise:

1. Die Gesezgeber erlassen'eine Proklamation an
alle Helvecier, stellen ihnen die Nothwendigkeit vor,
sich nun außerordentliche Anstrengungen und Austpfer-
rügen gefallen zu lassen; und rüstn in dennoch nicht
verlernen Kantonen aile Mannschaft von 18 bis 25
Jahren einschließlich, aus jcder Familie nur einen
Sohn von diesem Alter, unter die Massen. Siebe-
sikflimewchen Hauptorr jedes Distrikts zum ,rstc„ Cam-
mclxlatz, und einen kurzen Termin, aufweichen die
Truppen aus dem Umkreise zusammen kommen müs-
sen. Dort muß ihrer schou czn Offizier warten, um
sie weiter zu führen. Zuglcickf wird dem Distrikt an-
gezeigt, daß er für jedes hundert Mann eine bestimmte
Anzahl Schlachtvieh, Futter, Mehl und Brandwein
zur Armee lirfern musse.

2. Damit nicht wieder Gunst, Nepotismus und
p.1 r they i sehe Vorliebe zuviel Einstieß auf die Wahl der
Offiziere habe, und die Mannschaft schon deßwegen
mi vergnügt werde, weil ihr Offiziere aufgedrungen
werden, zu denen sie kein Zutrauen hat; so wird den
Truppen, nachdem sie von Gkabsofftzieren in Com-
xagnien strumc sind, erlaubt, für jede Offz-erstelle
vom Hauptmami abwärts (den Hauptmann selbst
mttbegrisstn drei der würdigsten aus ihrem Mittel
wozu meistens gediente tapftie Leute gewählt werden
sti.cn, vorzuschlagen. Der Stab ernennt dann den
würdigsten der Vorgeschlagenen zum Ossizier.

Den Stab e>nennt das Direktorium aus den ge-
prüftesten, ienntnißreichsten und zuoerläßigsten MM-
tars, die sich bisher vortheilhaft ausgezeichnet haben.

3. Die noch nicht auseinander gegangenen helvet.
Truppen werden in die Residenz der cbcrsten Gewal-
ten berufen, neu organisttt, und in Bereitschaft ge-
hatten, aus jeden Wink marschfertig zu seyn.

Die Regierung sendet auf den bestimmten Samm-
lungscag einen Reitenden in jeden Distrikts-Hauptort
u:-d tragt jedem Unterstatthafter ans, augenblikstch
über das Benehmen feines Distritts, über die ange-



kommene und nicht angekommene Mannschaft desscl-
ben ». s. w. m berichten. Die Reitenden bringen
eiligst Nachricht hieven in die Residenz.

4> So wie die Berichte eingehen, werden Maße
regeln ergriffen, mit den bereitstchenden Executions-
trnppen, von eine n Orte, der sich weigert, in den
andern zu ziehen, und sowohl die nöthige Mannshaft
als Proviant und Abgaben mit Gewalt beizutreiben.

Z. So wie irgendwo genügsame Mannschaft bei-
sammen ist, wird sogleich ein neues Regiment for-
wirt, und die Offziere ernannt, welche der Republik
öffentlich Treue schwären.

h. Den Offizieren wird ungesäumt von erfahrnen
Militärs oder den Stabsoff zieren die nöthigste An-
Weisung gegeben, der unentbehrlichste Unterricht er.
theilt, und l-ie Mannschaft einige Tage lang exercict.
Selbst île Auf-nahnung anderer Distrikte zum Mit-
ziehen kann ihnen einigermaßen zu solcher Uebung
dienen.

Eslist ein Feldvervflegsamt zu errichten, wel-
ches nahe beim Ha '.ptguartier feinen Siz haben und
ans redlichen, ver î mdigen und unermndeten Patrie--
ten bestehen soll. Jeder Distrikt, der Mannschaft bei
der Armee hat, halt sich einen Proo.'antmeister bei
derselben, welcher nach Erforderlich das Nöthige ans
seinem Distrkw herbeizuschaffen hat.

8- Die Agenten, welche dem Ünterstatkhaltcr etwas
abliefern, erhalten allzeit zwei gleichlautende Scheine,
wovon sie den einen fir ihre Gemeinde bchalren,
den andern an den Proviantmeistcr einsenden, damit
dieser weiß, was eingegangen ist, und fur jeden Fall
Vorsehung thun kann.

y. Den Proviammeister des Distrikts Wahlen die
sämmtlichen Ofsiz'cre des Distrikts. Er darf durchaus
kein Verwandter des Untorstattbalters sein.

10. So wie ein Distrikt etwas an seinen Proviant-
meister abliefert. ha' ihm auch diescr einen doppelten
gleichlautenden Schein auszustellen. Den einen Schein
behalt der Distrikt oder der Unterst«tthalter für sich,
ben andcrn sendet er an das Feidverpsiegsamt, da-
mit kein Unterschle-f geschehen möge.

i l. Es sind auch Anstalten zu treffen, daß ein
Fkldfnhrwtsen, um Munition,"Waffen, Kanonen,
Bagage und andere Bedürfnisse fortzubringen, einge-
richtet werde. Der Abgang desselben hat den Ver-
lust unsrer Magazine in St. Gallen und Au.ich großen-
theils veranlast.

12. Man hat alles anzuwenden, daß Munition
herbeigeschrü werde, damit unsere Tniooen nicht wie-
der in den Fall gerathen, aus Mangel derselben un-
kantig zu bleiben. Laßt in alien euern Zeughäusern
daran arbeiten; gebt dem Direktorium deutliche Ans-
trage hierüber, damit es de gleichen Anstalten im Dränge
»er ub.igen Gescunsc nicht etwa vergesse.

13. Sorget zugleich, daß Geld hcabeigeschaft werbe.

Ohne Geld gerätst alles ins Stoffen, wie Ihr geft-
hen habt. Ueberlaßt eure Finanzen nicht langer einer
Reihe von Angestellten, die mit aller anscheinenden
Thätigkeit nichis le.stewn, als baß sie die Beitreibung
der Abgaben vcr^gertcn, uad durch ihre vorgebliche
tabellarische Ordnungsliebe das Eingehen der Gelber
in allen Theilen hemmten. Bestimme den Termin, da
jeder seine Abgabe geleistet haben muß; sezt ihn auf
eben der Tag fest, da die Truppen sich an, Distrikts-
Hauptorte sammeln werden, um zugleich mit dem
Berichte von den Eliten auch Bericht über die Abga-
ben zu erhalten, und nachher schnell und strenge auch
die nöthige» Gelder, so wie die widerspenstige Mann-
schaff, beizutceileea.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Das Vallzichttttstádirektorèlim der hcwetischm
emeu und uncheilch.u'm Republik/ au die
Burner HUvetieus

Bern, den iz. Iul. 1799.

Bürger!
Unter die wesentlichsten Bedürfnisse einer Armee

gehört das Futter; es hat aber dasselbe das eigene,
daß es seiner Natur nach nicht von weitem herbeige-
schafft werden kann, sondern in den Gegenden selbst
erhoben werden muß, wo die Truppen stehen. Bei
der Unmöglichkeit also, dasselbe aus Frankreich zn
ziehen, hat der fränkische Obcrgeneral das helvetische
Vollziehnngsdierektorium ersucht, für die indem Um-
fange der Republik stehende Armee das benöthigte
Futiec liefern zu lassen.

Jedermann sieht leicht ein, daß der Mangel an
diesem unentbehrlichen Unterhaffungsmittil, sowohl
fur die fränkischen Truppen, als für denjenigen Theil
von Oelv tien, in dem sie veciegt sind, von den al-
lerschlimmsten Folgen seyn mußte. Aon ihren hangt
die Vertheidigung unsers Vaterlandes ob, sie sollen
uns und unffr Eigenthum vor dem Eindringen des
Feindes, und den damit verbundenen Verheerungen
schützen, aber auch die tapferste Armee wird durch
die Entblößung von nochwendigen Lebensbedürfnissen
unchatig gemacht. Ucbcrdieß wurde sich dieselbe, drrch
die Noch gedrungen, dasjenige, was sie aus keine
andere Weife erhalten, konnte, vermittelst unr.egklmà'-
siger Rcqnsttionen selbst verschaffen; ohne irgend
eine Aercheji-.mg, und ohne einige Sicherheit für zu-
künftige Entschädigung, mi ßte» vielleicht ganze De-
zirke ihre eben gemmmel n Heuvorrathe, die ihnen
für ein volles Jahr hinreichen sollten, mit einem male
heigcbcu, uud durch eine solche Art der Hcrbeischaft
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